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Dr. Jörg Romanski (Umweltberatung Romanski)

Tide Voigt  (Charité Universitätsmedizin Berlin)

Absurditäten des ElektroG
Eine Lösung in Sicht?

Umweltberatung Romanski
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§ 30 Mitteilungspflichten der  entsorgungspflichtigen Besitzer nach § 19

„Jeder entsorgungspflichtige Besitzer nach § 19 hat der Gemeinsamen Stelle, 
sofern er die Altgeräte nicht einem Hersteller übergibt, bis zum 30. April des 
folgenden Kalenderjahres Folgendes gemäß den Sätzen 2 und 3 mitzuteilen:

 die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr zur Wiederverwendung 

vorbereiteten und recycelten AG,

 die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr verwerteten AG,

 die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr beseitigten AG und

 die von ihm je Kategorie im Kalenderjahr in Länder der 

Europäischen Union oder in Drittstaaten zur Behandlung 

ausgeführten AG

Elektro- und Elektronikgerätegesetz
- Mitteilungspflichten -
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Info zum Stand der Umsetzung  Elektrogerätegesetz

Entsorgungspflichtige Besitzer sind nach § 30 in Verbindung mit §19 
mitteilungspflichtig für historische Altgeräte (13.08.2005), sofern diese nicht dem 
Hersteller übergeben werden

 Mitteilung bis zum 30.04. für das jeweilige vorangegangene Jahr

 Mitteilung pro Kategorie (beseitigt, verwertet, zur Wiederverwendung 
vorbereitet, zur Behandlung ausgeführt) und Gewicht

 wenn Gewicht nicht bekannt, fundierte Abschätzung möglich (ear kann diese 
von Sachverständigen prüfen lassen)

 Verantwortung für Entsorgung trägt der Besitzer durch Übergabe/Beauftragung 
einer zertif. Erstbehandlungsanlage

Info zum Stand der Umsetzung  Elektrogerätegesetz

Entsorgungspflichtige Besitzer sind nach § 30 in Verbindung mit §19 
mitteilungspflichtig für historische Altgeräte (13.08.2005), sofern diese nicht dem 
Hersteller übergeben werden

 Mitteilung bis zum 30.04. für das jeweilige vorangegangene Jahr

 Mitteilung pro Kategorie (beseitigt, verwertet, zur Wiederverwendung 
vorbereitet, zur Behandlung ausgeführt) und Gewicht

 wenn Gewicht nicht bekannt, fundierte Abschätzung möglich (ear kann diese 
von Sachverständigen prüfen lassen)

 Verantwortung für Entsorgung trägt der Besitzer durch Übergabe/Beauftragung 
einer zertif. Erstbehandlungsanlage

Elektro- und Elektronikgerätegesetz
- Mitteilungspflichten -

U N I V E R S I T Ä T S M E D I Z I N   B E R L I N 4

 Mitteilungspflicht an Dritte übertragen ist explizit möglich nach § 43 
ElektroG in Verbindung mit §22 KrWG: 

 Dritte beauftragen, die die unter §19 fallenden Elektrogeräte aussortieren, 
verwiegen und Kategorien zuordnen.

 Jedoch: Verantwortung verbleibt beim Beauftragenden, besteht fort bis 
Entsorgung abgeschlossen ist; 

(Verantwortung für die Verwertung durch die Beauftragung einer zertifiz. 
Erstbehandlungsanlage

 Nichteinhaltung: Bußgeld  10 000 Euro
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Elektro- und Elektronikgerätegesetz
- Mitteilungspflichten -
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Problemfelder

 entsorgungspflichtige Besitzer im Gesetz nicht definiert
Nachfrage beim UBA / IHK /  ear (Stiftung) / Rechtsanwalt für Umweltrecht – ist der 
Abfallerzeuger entsorgungspflichtiger Besitzer (Kliniken, Unis…).

Sachstand:

 es erfolgt beim Abfallerzeuger keine Sortierung nach Kategorien 
(nur nach Abfallschlüssel)

 es erfolgt beim Abfallerzeuger keine Verwiegung nach Kategorien
 es liegen beim Abfallerzeuger in der Regel keine Daten zu historischen

Altgeräten vor (nicht alle inventarisiert, Sammelgruppen, keine Angabe zum 
Inverkehrbringen)

 es fehlen Hilfestellungen zu einer fundierten Schätzung
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Elektro- und Elektronikgerätegesetz
- Mitteilungspflichten -
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Fazit
 Kein Hinweis, auf welche Art der Beauftragende dieser Meldepflicht 

kompetent nachkommen kann (aufgrund fehlender Informationen, es 
erfolgen nur Abschätzungen)?

 Aufwand und Erkenntnis stehen nicht in einem sinnvollem Verhältnis

 die Erhebung soll statistischen Zwecken dienen (fehlerhaft, da Abschätzung und 
keine Trennung von Altgeräte und historischen Altgeräten vorgenommen wird)

 bei Übertragung steht die Frage der rechtsverbindlichen Unterschrift auf dem 
Formulars

 Erhebung erfolgt derzeit manuell –Auswertung / Aussagekraft fragwürdig

Gesetz und Umsetzung fragwürdig

Keine Hilfestellung von UBA und IHK

Elektro- und Elektronikgerätegesetz
- Mitteilungspflichten -
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Elektro- und Elektronikgerätegesetz
Gemeinsame Stelle:  ear
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Elektro- und Elektronikgerätegesetz
Gemeinsame Stelle:  ear
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Elektro- und Elektronikgerätegesetz
- ear - Mitteilungsformblatt-



6

U N I V E R S I T Ä T S M E D I Z I N   B E R L I N 11

FRAGEN

Woher kommen die Daten??
 Von den Entsorgungsunternehmen; § 43 Beauftragung Dritter

Soweit sich die nach diesem Gesetz Verpflichteten zur Erfüllung ihrer Pflichten 
Dritter bedienen, gilt § 22 Satz 2 und 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
entsprechend. 

Kann ein Dritter das???
Muss ich nach Kategorien sammeln?
???
Muss ich historische Altgeräte getrennt sammeln?
???
Wie schätze ich Mengen?
???
Was ist ein fundierte Schätzung?
???
Gilt die Regelung überhaupt für mich??
 ja lt. IHK, ear Stifung, Umweltjurist, DKG
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Entsorgungspflichtiger Besitzer

Der Begriff „entsorgungspflichtige Besitzer“ ist nicht hinreichend definiert. 

In der Begründung zum ElektroG wird auf die Problematik entsorgungspflichtiger 
Besitzer = Abfallerzeuger eingegangen:

S. 137/ zu § 19 ElektroG

Der Begriff des „Besitzers“ ist im abfallrechtlichen Sinne zu verstehen. 
Heranzuziehen ist die Begriffsbestimmung des Abfallbesitzers in § 3 Absatz 1 
Nummer 9 des KrWG. Diese Vorschrift definiert den Abfallbesitzer als „jede 
natürliche oder juristische Person, die die tatsächliche Sachherrschaft über Abfälle 
hat“.
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Elektro- und Elektronikgerätegesetz
Weitere Fragen

Fallen Tonerkartuschen / Druckerpatronen in den Anwendungsbereich des ElektroG?

Je nach Bauart können Tonerkartuschen und Druckerpatronen dem ElektroG unterfallen. 
Z.B. Tonerkartuschen und Druckerpatronen mit einem Chip, Sensor oder LED, 
Druckkopfpatronen mit integrierten elektrisch funktionierenden Druckdüsen.

Kategorie 3 „Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik”.

Andere Tonerkartuschen und Druckerpatronen sind keine Elektro- und Elektronikgeräte und 
unterfallen damit nicht dem ElektroG

Wenn wir nicht den örE oder die Rückgabe an den Hersteller nutzen (wie u. a. bei „Geld für 
Müll“ oder der Caritas- Sammelbox), müssen wir aus meiner Sicht darauf achten, dass es sich 
um eine zertifizierte Erstbehandlungsanlage (ggf. auch nach § 21 Abs. 4 ElektroG) handelt und 
dann kommt auch hier die Jahres-Statistik-Meldung zum Tragen…

Praktische Umsetzung: Nahezu unmöglich wg. Sortieraufwand, schlecht vermittelbar, 
Entzug der „elektronischen“ Patronen der Vergütung...
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DKG Empfehlung: Übertragung der Mitteilungspflichten An 
Entsoger

Elektro- und Elektronikgerätegesetz
- Übertragung der Pflichten ? -
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Elektro- und Elektronikgerätegesetz
Beispiel: Nutzung der Mitteilung des Entsorgers/Beförderers

Nachweis des 
Beförderers 
gegenüber 
Erstbehandlungs-
anlage:

Summe der Daten 
mehrerer Erzeuger

Aufteilung nach Anteil 
der einzelnen Erzeuger?

Meldung der 
Anteilsmengen an ear?

Ungenaue 
Doppelerfassung -
sinnlos

U N I V E R S I T Ä T S M E D I Z I N   B E R L I N 16

Elektro- und Elektronikgerätegesetz
Beispiel: Nutzung der Mitteilung des Entsorgers/Beförderers

Anteil eigener 
Mengen aus 
Gesamtmasse:

Bestätigung der 
unbekannten 
Daten mit der 
eigenen 
Unterschrift?

Sinnlose Doppel-
meldung: Der 
Entsorger hat 
exakt die 
gleichen Zahlen 
gemeldet.
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Einige wenige 
Entsorger bieten 
eine erzeuger-
spezifische Bilanz 
an, die dann ohne 
Möglichkeit der 
Prüfung gemeldet 
wird.

Auch hier: sinnlose 
Doppelmeldung

Elektro- und Elektronikgerätegesetz
Beispiel: Nutzung der Mitteilung des Entsorgers/Beförderers
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Elektro- und Elektronikgerätegesetz
Möglichkeit, komplett aus der Mitteilungspflicht zu fallen?

Nutzung der Definition der „privaten Haushalte“ in § 3 Absatz 5 ElektroG und sich diesen 
gleichstellen und damit aus der Mitteilungspflicht fallen.

„…Altgeräte aus sonstigen Herkunftsbereichen, soweit die Beschaffenheit und Menge (...) 
von üblicherweise in privaten Haushaltungen anfallenden Altgeräten vergleichbar ist.“

Es ist zu überschlagen, ob nicht so viele Altgeräte aus der Zeit vor dem 13. August 2005 
anfallen, dass es privaten Haushaltungen vergleichbar ist. 
Achtung bei Entsorgung von alten Großgeräten. Evtl. solche Sonderaktionen besonders 
berücksichtigt und nach § 30 im Folgejahr melden. 

Diese Lösung könnte evtl. für kleinere, wenig komplexe Einrichtungen eine Möglichkeit sein.

Einschränkung: 
„Altgeräte aus privaten Haushalten“ müssen gemäß § 12 und § 13 des ElektroG über die 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger entsorgt werden.
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Elektro- und Elektronikgerätegesetz

Eine abschließende Empfehlung zum 
Umgang mit der Problematik haben wir 
noch nicht.

Wie sieht es bei Ihnen aus?

Die Diskussion ist eröffnet.

Das bisher beschriebene, die 
Möglichkeiten und Beispiele 
sind im Netzwerk Umwelt der 
Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen in der Region Ost 
gesammelt und diskutiert 
worden.


